
BGer 6S.378/2004 vom 7. Februar 2005
Bundesgericht, 2005-02-07, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6S.378_2004

FR: TF 6S.378/2004 du 7 février 2005

IT: TF 6S.378/2004 del 7 febbraio 2005

Regeste

Regelung der Zivilansprüche (sexuelle Handlung mit Kindern) | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz hat im Berufungsurteil nicht nur über die strittigen Zivilbegehren, sondern
auch über den Strafpunkt entschieden. Die Zivilbegehren wurden damit zusammen mit der
Strafklage beurteilt (vgl. Art. 271 Abs. 1 BStP ; BGE 129 IV 149 E. 2.1, 96 I 629 E. 1b).
Die Frage der grundsätzlichen zivilrechtlichen Verantwortlichkeit bezieht sich auf
Forderungen von über Fr. 84'000.--, womit der Streitwert von Fr. 8'000.-- erreicht ist (vgl.
Art. 271 Abs. 2 BStP ; BGE 127 IV 141 E. 1b). Ein solcher Entscheid kann grundsätzlich
unabhängig vom Strafpunkt mittels Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden ( Art. 271
Abs. 1 BStP ; BGE 127 IV 203 E. 8b). Unter Hinweis auf Art. 9 Abs. 3 OHG , wonach der
Strafrichter die Zivilansprüche des Opfers ausnahmsweise nur dem Grundsatz nach
entscheiden kann, bestätigte die Vorinstanz zuerst den Entscheid des Bezirksgerichts. Sie
liess hierbei ausdrücklich offen, ob der behauptete Erwerbsausfall überhaupt vorlag, ob er
gegebenenfalls auf die Straftaten des Beschwerdeführers zurückzuführen ist und ob der
Beschwerdegegner seine Minderungspflicht verletzt hat. Sie bejahte nur Widerrechtlichkeit
und Verschulden in Bezug auf einen allfälligen, durch die Delikte bewirkten Schaden. Es
fragt sich, ob einem solchen Entscheid überhaupt irgend eine Tragweite zukommt. Denn
alle für die Zivilklage entscheidenden Punkte bleiben unentschieden, ausser jene der
Widerrechlichkeit der Tat und des Verschuldens des Täters, die aber schon mit der
strafrechtlichen Verurteilung entschieden sind. Insbesondere wird nicht festgestellt, dass
eine Haftung des Beschwerdeführers für Erwerbsausfall besteht. Der Entscheid über den
Grundsatz der Schadenersatzpflicht im Sinn von Art. 9 Abs. 3 OHG ist aber gerade ein
Feststellungsurteil über die Haftung, das zumindest den Entscheid über den Bestand der
Zivilansprüche umfasst ( BGE 125 IV 153 E. 2b/aa). Unter diesen Umständen stellt sich die
Frage, ob der Beschwerdeführer durch den bezirksgerichtlichen Entscheid überhaupt
beschwert war. Sie kann allerdings offen bleiben, weil die Vorinstanz den
bezirksgerichtlichen Entscheid ergänzte. Sie hielt - obwohl nur der Beschwerdeführer
Berufung eingereicht hatte - neu fest, dass dieser für allfälligen Schaden aus den Delikten in
vollem Umfang hafte. Sie bestimmte damit die Haftungsquote für den allfälligen Fall einer
Haftung. In diesem Umfang ist der Beschwerdeführer beschwert und folglich zur
Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert. Der Beschwerdeführer, der eine
Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt einreicht, die unabhängig von einer Anfechtung des
Strafpunktes zulässig ist (vgl. Art. 271 Abs. 1 BStP ), muss Rechtsbegehren zur Sache
selbst stellen, weil der Kassationshof in der Sache selbst entscheiden kann ( Art. 277quater
Abs. 1 BStP ). Er darf sich nicht damit begnügen, die Aufhebung des angefochtenen



Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen, ausser in Fällen, in denen
eine Rückweisung unvermeidlich ist, namentlich wenn die tatsächlichen Feststellungen im
angefochtenen Urteil unvollständig sind und der Kassationshof folglich gar nicht in der
Lage ist, im Fall einer Gutheissung in der Sache zu entscheiden (vgl. BGE 128 IV 53 E. 6a).
Letzteres trifft vorliegend zu. Das Hauptbegehren auf Rückweisung ist somit zulässig.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 9 Abs. 3 OHG . Die Verpflichtung, die
zivilrechtliche Haftung dem Grundsatz nach zu beurteilen, verpflichte den Strafrichter, über
Bestand der Haftung und Haftungsquote zu entscheiden, was nicht geschehen sei.
Beschwerdelegitimiert ist nur, wer durch einen Entscheid beschwert ist ( BGE 128 IV 34 E.
1b mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer als Beklagter im Adhäsionsprozess ist aber
durch eine Verletzung der in Art. 9 Abs. 3 OHG zugunsten des Beschwerdegegners
aufgestellten Verfahrensgarantie nicht beschwert. Auf diese Frage ist nicht weiter
einzugehen.

E. 3
Die Vorinstanz hat für einen allfälligen, auf die sexuellen Handlungen zurückzuführenden
Erwerbsausfall die volle Haftung des Beschwerdeführers bejaht mit der Begründung, er
habe ein Selbstverschulden des Beschwerdegegners nicht geltend gemacht. Wohl sei offen,
ob eine allfällige Erwerbsunfähigkeit des Beschwerdegegners nicht zumindest teilweise auf
einen Unfall im Militärdienst, auf den Konsum von Betäubungsmitteln oder auf die
unbegründete Kündigung des Arbeitsverhältnisses zurückzuführen sei. Diese Punkte
berührten aber Fragen der Kausalität, Schadensbemessung und Schadensminderungspflicht,
die für den Umfang der Haftung unmassgeblich seien. Gemäss Art. 44 OR kann die
Ersatzpflicht ermässigt oder aufgehoben werden, wenn Umstände, für die der Geschädigte
einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt haben.
Der Geschädigte muss nicht nur für jedes Selbstverschulden, d.h. nicht nur für dasjenige,
welches den Schaden mitverursacht hat, einstehen, sondern auch für das Verhalten, durch
welches die Schadenshöhe negativ beeinflusst worden ist, namentlich für die Verletzung
der sog. Schadensminderungspflicht (Roland Brehm, Berner Kommentar, N 46 und 50 zu
Art. 44 OR ). Die Auffassung der Vorinstanz ist, wie der Beschwerdeführer zu Recht
vorbringt, unzutreffend. Im Übrigen stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, über den
Umfang der Haftung zu entscheiden, solange nicht feststeht, ob überhaupt eine Haftung
besteht. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist in diesem Punkt begründet.

E. 4
Auf die subsidiären Rechtsbegehren ist, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sind,
mangels Interesses nicht einzutreten. Denn die Feststellungen, die der Beschwerdeführer im
Urteilsspruch festgehalten haben will, ergeben sich unzweideutig aus der Begründung des
angefochtenen Entscheids.

E. 5
Der Beschwerdeführer obsiegt nur teilweise. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich,
von der Erhebung von Kosten und von der Zusprechung einer Entschädigung abzusehen (
Art. 278 BStP ). Dem Beschwerdegegner, der auf eine Stellungnahme und
Anschlussbeschwerde verzichtet hat, steht keine Entschädigung zu.
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